












werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige.

§ 16 SONSTIGE KOSTEN
Kosten für die Anfertigung bestell-
ter Druckstöcke, Matern und Zeich-
nungen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende er-
hebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen.

§ 17 MINDERUNG BEI REDUZIERTER        	
        AUFLAGE
Aus einer Auflagenminderung kann 
bei einem Abschluss über mehrere 
Anzeigen ein Anspruch auf Preis-
minderung hergeleitet werden, wenn 
im Gesamtdurchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Inser-
tionsjahres die in der Preisliste oder 
auf andere Weise genannte durch-
schnittliche Auflage oder – wenn 
eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fach-
zeitschriften gegebenenfalls die 
durchschnittlich tatsächlich verbrei-
tete) Auflage des vergangenen Ka-
lenderjahres unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein 
zur Preisminderung berechtigender 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage 
bis zu 50.000 Exemplare 20 v. H., bei 
einer Auflage bis zu 100.000 Exem-
plare 15 v. H., bei einer Auflage bis zu 
500.000 Exemplare 10 v. H.,bei einer 
Auflage über 500.000 Exemplare 5 v. 
H. beträgt. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungsan-
sprüche ausgeschlossen, wenn der 
Verlag dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis verschafft hat, dass dieser 
vor Erscheinen der Anzeige vom Ver-
trag zurücktreten konnte. 

§ 18 MINDERUNG BEI GARANTIE-   	
        AUFLAGE
Abweichend von § 17 berechtigt eine 
Auflagenminderung bei Titeln, die 
heftbezogene Auflagendaten veröf-
fentlichen, nur dann zu einer Preis-
minderung, wenn und soweit sie bei 
einer Auflage („Garantieauflage“) von 
bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H. und 
bei einer Auflage („Garantieauflage“) 
von über 500.000 Exemplaren 5 v. 
H. überschreitet. Die der Garantie 
zugrunde liegende Auflage ist die 
gesamte verkaufte Auflage im Sinne 
der Definition der IVW. Sie errech-
net sich für das Insertionsjahr aus 
dem Auflagendurchschnitt der vier 
Quartale vor dem Insertionsjahr, so-
weit nicht vom Verlag eine absolute 
Auflagenzahl als Garantie in der je-
weiligen Preisliste angegeben wurde. 
Voraussetzung für einen Anspruch auf 
Preisminderung ist ein rabattfähiger 
Abschluss auf Basis der Mengenstaf-
fel und für mindestens drei Ausgaben. 
Grundlage für die Berechnung der 
Preisminderung ist der Auftrag pro 
Unternehmen, soweit nicht bei Auf-
tragserteilung eine Abrechnung nach 
Marken, die bei Auftragserteilung zu 
definieren sind, vereinbart wurde. Die 
mögliche Auflagenminderung errech-
net sich als Saldo der Auflagenüber- 
und Auflagenunterschreitung der 
belegten Ausgaben innerhalb des 
Insertionsjahres. Die Rückvergütung 
erfolgt am Kampagnenende auf Basis 
des Kundennettos unter Berücksichti-
gung der bereits gewährten Agentur-
vergütung als Naturalgutschrift oder, 
wenn dies nicht mehr möglich ist, als 
Entgelt. Ein Anspruch auf Rückvergü-
tung besteht nur, wenn die Rückver-
gütungssumme mindestens 2.500,00 
Euro beträgt.

§ 19 ZIFFERNANZEIGEN
Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag 
für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Ziffernanzeigen werden nur auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. Die 
Eingänge auf Ziffernanzeigen werden 
vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, 
werden vernichtet. Wertvolle Unter-
lagen sendet der Verlag zurück, ohne 
dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag 
behält sich im Interesse und zum 
Schutz des Auftraggebers das Recht 
vor, die eingehenden Angebote zur 
Ausschaltung von Missbrauch des 
Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öff-
nen. Zur Weiterleitung von geschäft-
lichen Anpreisungen und Vermitt-
lungsangeboten ist der Verlag nicht 
verpflichtet.

§ 20 BEHANDLUNG VON MATERN 
Matern werden nur auf besondere 
Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Auf-
bewahrung endet drei Monate nach 
Ablauf des Auftrages.

§ 21 ERFÜLLUNGSORT UND 
        GERICHTSSTAND
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen ist bei Klagen Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages. So-
weit Ansprüche des Verlages nicht im 
Mahnverfahren geltend gemacht wer-
den, bestimmt sich der Gerichtsstand 
bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder der 
gewöhnliche Aufenthalt des Auftrag-
gebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbe-
kannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes ver-
legt, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages vereinbart.
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